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RS OGH 1937/10/22 4Os650/37
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1937

Norm

LMG 1951 §10

Rechtssatz

Die Übertretung des § 10 LMG ist ein reines Ungehorsamsdelikt, bei dem Täuschungsabsicht nicht

Tatbestandserfordernis ist. Sie kann mit der Übertretung des Betruges eintätig zusammentreffen.
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